Gemeinde Dassendorf

Beschlussvorlage _ 04.07.2016

03/075/2016 AZ:

Status voraussichtlich: 6ffentlich Federfliihrend: Fachdienst II,3 - Planung und Bauen
Sichtbarkeit im Internet: 6ffentlich

Private Bau- und Grundstiicksangelegenheiten

Grundstuck: Dassendorf, Grenzwall
Fallen von zwei Baumen (Buchen)

Beratungsfolge:

Datum Gremium Zustandigkeit
19.07.2016  Planungsausschuss der Gemeinde Dassendorf Entscheidung

Sachverhalt:

Es wird ein Antrag auf Fallung von 2 Buchen auf dem Grundstlck ,Grenzwall 12“ gestellt.

Das Grundstick liegt im Gebiet des rechtskréftigen Bebauungsplanes Nr. 1.4 — 1.
Anderung der Gemeinde Dassendorf.

Hierzu wird eine Befreiung von der Festsetzung des Bebauungsplanes Nr. 1.4 — 1.
Anderung beziglich der ,Bindung fiir die Erhaltung von Baumen/Neuanpflanzungspflicht
(TEIL B — TEXT Ziffer 3.00)“ bendtigt.

Bemerkung )
Lt. Bebauungsplan Nr. 1.4 - 1. Anderung (Ziffer 3.00) ist der fortfallende

Baumbestand durch Neuanpflanzung zu ersetzen. Der Planungsausschuss misste
festlegen, ob hier in diesem Fall eine Neuanpflanzung auf dem Grundstiick
»Grenzwall 12“ erfolgen soll. Wenn ja, sollte genau festgelegt werden, in welchem
Umfang die Neuanpflanzung vorzunehmen ist.

Finanzielle Auswirkungen: Nein

Beschluss:

Der Planungsausschuss beschlie3t, das gemeindliche Einvernehmen zum Antrag auf
Fallen von zwei Buchen sowie der Befreiung von der Festsetzung des Bebauungsplanes
Nr. 1.4 — 1. Anderung bezuglich der ,Bindung fiir die Erhaltung von Baumen/
Neuanpflanzungspflicht (TEIL B — TEXT Ziffer 3.00)“ auf dem Grundsttck ,,Grenzwall 12¢,
zu erteilen.
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Anmerkung:

Aufgrund des § 22 GO war Frau Herr von der Beratung und Abstimmung
ausgeschlossen; sie/er war weder bei der Beratung noch Abstimmung anwesend.

Anlage/n:
Auszug B-Plan 1.4 — 1. And. und Antragsunterlagen

Datum:

Unterschrift:

Seite: 2/2




vendort

Bornweg 13 Tel. 04104 - 4845 Fax: 04104 - 692621
-; 21521 Dassendorf e-mail: arch.joerg.johannsen@t-online.de

2. A. DES BEBAUUNGSPLANES NR. 1.4
ER GEMEINDE DASSENDORF
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PLANZEIVHENERRLARUNG
FESTSETZUNGEN

Grenze des raumlichen Geitungsbereiches § 9 Abs. 7 BauGB
des Bebauungsplanes .

WR Reines Wohngebiet . § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB
WA Aligemeines Wohngebist § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB
1 Zahl der Voligeschosse als Hochstgrenze § 8 Abs. 1 Nr. 1 BauGB
0 Offene Bauwelse § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB
0,15 Grundfiachenzahl GRZ § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB
é Nur Einzsthaussr zuldssig § S Abs. 1 Nr. 2 BauGB
max. 2 WE Begrenzung auf max. 2 Wohnainheitsn je Wohngsbauds § 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB
mind. 1300 m? MindestgrundsticksgroBe § 9 Abs. 1 Nr. 3 BauGB
DNG 257 - 50° Dachneigung zuldssig zwischen 25° und 50° $8 Abs. 4 BauGB
) gung g ‘ §92LBO
— o — Baugrenze §9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB
Varkehrsiidche §9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB
———— e Strafenbegrenzungslinie § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauG8
Bindung fir die Erhaltung von Baumen §9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB
———0 @ Abgrenzung untarschiedlicher Nutzung § 16 Abs. 5 BauNVO

%—‘:—F Mit Geh~, Fahr- und Leitungsrachten
SN wf’gem‘ﬁﬁ: zu belastande Flachen zugunsten Fultgénger, § 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB
e W St WY e’ Feuerwehr und Gemeinds

] SRFRLR 2g. Aeger Mit Geh-, Fahr- und Leftungsrechten
- o s il e zu belastende Fidchen zugunsten der Anlieger. §9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB
M Umgrsnzung der Fléchen, die von dar Bebauung
freizuhalten sind
. § 9 Abs. 1 Nr. 10 BauGB
A AAAANS] Hier: Waldschutzzone/Brandschutzstrsffen

Sichtdreiscke




prerreLn g mnw zu belastende Flachen zugunsten FuRganger, ‘ § Y ADS. T NI 27 BauLD ‘
N Feusrwehr und Gemeinds

| S g sniounn: gun S—"
GREFRLR 2ug. Anlieger Mit Geh-, Fahr- und Leltungsrechten § 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB
e o oo zu belastends Fldchen zugunsten der Anlieger.
. . Umgrenzung der Flachen, die von der Bebauung
freizuhalten sind
m Hisr: Waldschutzzone/Brandschutzstrsifen §9 Abs. 1 Nr. 10 BauGB
Sichtdrelecke

NACHRICHTLICHE UBERNAHME

Archéologische Denkmale § 1 DSchG

‘: Vorhandene bauliche Anlagen

—0 Flurgrenze, Grenzstein
[\ S Sichtdreiecke
—_——— T
Gotenweg Strafenname
@ Baum
40 - :
Yl Flurstlicksbezeichnung

HINWEIS:

Es gelten weiterhin die textlichen Festsetzungen des Ursprungsplanes, dem Bebauungsplan Nr. 1.4

der Gemeinde Dassendorf.




< JRSPRUONGS LA L

TEILB TEXT — msmmnesvas

1.00

2.00

3.00

Ortliche Bauvorschriften (§ 92 LBO)

Sockethdhe

Die Sockelhshe der baulichen Anlagen (Sockelhdhe = Oberkante Erdgeschoffulboden) im
Allgemeinen Wohngebiet und im Reinen Wohngebiet darf hichstens 0,50 m iber der mittleren Hohe
des angrenzenden Straflenabschnittes liegen. Bei Hintergrundstticksbebauung gilt die mittlere Hhe
des vorhandenen Gelandes.

Dachneigungen

Die Dachneigungen der Hauptgebaude sind nur von 25° bis 50° zulassig.

s

Attiken, Dachanbauten, Dachabschleppungen, Dachausbauten und abgewalmte Flachen sind neben
den festgesetzten Dachneigungen mit anderen Neigungen zulassig.

Fir Nebenanlagen, iberdachte Stellpldtze und Garagen sind neben den festgesetzten Dachneigungen
auch Flachdacher zuldssig.

Nebet:anlagen

Die First- und Traufhdhen der Nebenaniagen und Garagen dirfen die der Hauptgeb&ude nicht (iber-
schreiten.

Gliederung gemdfR § 1 Abs. 6 BauNVO

In dem in der Planzeichnung festgesetzten Reinen Wohngebiet (WR) sind die Ausnahmen geman § 3
Abs. 3 BauNVO (L&den, nicht stérende Handwerksbetriebe, kigine Betriebe des Beherbergungsge-
werbes, Anlagen fUr soziale, kirchliche, kulturelle, gesundheitliche und sportliche Zwecke) nur auf den
an den Kreizzhornweg direkt angrenzenden Baugrundstiicken zuldssig.

Pflanz- und Erhaltungsgebote sowie sonstige griin ordnerische Festsetzungen
{(§9 Abs. 1 Nr. 25a und 25h BauGB)

Bindunq fiir die Erhaltung von B3umen

Die in der Planzeichnung festgesetzten Biume sind auf Dauer zu erhalten und wenn nétig durch
Sicherungsmafinahmen zu schiitzen.

Der fortfallende Baumbestand ist durch Neuanpflanzung zu ersetzen.

Im Wurzelbereich (Kronentraufe) zzgl. 1,00 m im Radius zu erhaltender Baume sind Abgrabungen und
Aufschittungen unzuldssig, ' :

Sollten durch An-, Um- oder Neubauten, die Erstellung von Nebenanlagen, (iberdachten Stellplatzen
und Garagen sowie fir die Anlegung von neuen Zufahrten Biume gefallt oder beschadigt werden, die
bereits einen Stammumfang von &) cm, gemessen in 1,00 m Hohe tiber Erdreich, haben, s0 sind
Ersatzpflanzungen in gleicher Art, Stammumfang 18 - 20 cm, und doppelter Anzahl auf dem eigenen -
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2.00

3.00

4.00

VIS THSE UNG HaUINonesn aer Nebenaniagen und Garagen dirfen die der Hauptgebaude nicht tiber-
schreiten.

Gliederung gemdfB § 1 Abs, 6 BauNVO

In dem in der Planzeichnung festgesetzten Keinen Wohngebiet (WR) sind die Ausnahmen gemaf §3
Abs. 3 BauNVO (Laden, nicht stérende Handwerksbetriebe, kleine Betriebe des Beherbergungsge-
werbes, Anlagen flr soziale, kirchliche, kulturelle, gesundheitliche und sportliche Zwecke) nur auf den
an den Kreuzhornweg direkt angrenzenden Baugrundstiicken zuldssig.

Pflanz- und Erhaltungsgebote sowie sonstige griin ordnerische Festsetzungen

(§9 Abs. 1 Nr. 25a und 25b BauGB)

Bindung flr die Erhaltung von Biumen

Die in der Planzeichnung festgesetzten Baume sind auf Dauer zu erhalten und wenn ndtig durch
Sicherungsmafnahmen zu schiitzen.

Der fortfallende Baumbestand ist durch Neuanpflanzung zu ersetzen.

Im Wurzelbereich (Kronentraufe) zzgl. 1,00 m im Radius zu erhaltender Biume sind Abgrabungen und
Aufschittungen unzuléssig. :

Soliten durch An-, Um- oder Neubauten, die: Erstellung von Nebenaniagen, Gberdachten Stellplatzen
und Garagen sowie fir die Anlegung von neuen Zufahrten Baume gefalit oder beschadigt werden, die
bereits einen Stammumfang von &9 cm, gemessen in 1,00 m Hohe Uber Erdreich, haben, so sind
Ersatzpflanzungen in gleicher Art, Stammumfang 18 - 20 cm, und doppelter Anzahi auf dem eigenen -
Grundstiick vorzunehmen und auf Dauer zu erhalten. Dies gilt auch fur Baume innerhalb von Grund-
sttickszufahrten.

Einfriedigungen

Die Einfriedigungen der Grundstiicksgrenzen sind nur mit lebenden oder geschnittenen Hecken aus
Laubgehdlzen zulassig. Bei zusitzlichen Einz&unungen muR der Zaun in der Hecke liegen bzw.
beidseitig heckenartig abgepflanzt werden.,

Kiinstlich geschaffene Einfriedigungen entlang Sffentlicher Stralten und Wege diirfen eine Gesamt-
hohe von 1,50 m nicht tiberschreiten.

Kunstliche aufgeschtittete Erdwille entlang offentlicher Verkehrsflachen darfen eine Gesamthsdhe des

Erdwalls von 1,00 m (iber Siraflenoberkante des dazugehtrenden Stralenabschnittes nicht Gber-
schreiten. i

Zufahrten
Auf privaten Grundstiicksflichen sind Zufahrten und Stellplatze in wasser- und luftdurchiissigem
Aufbau herzustellen.

Befestigungen wie Betcaunterbau, Fugenverguf, Asphaltierung oder Betonierung, sind unzulassig.

Von der Bebauung freizuhaltende Grundstiicke (§9 Abs. 1 Nr. 10 BauGB)

Innerhalb der als Sichtdreiecke festesetzten nicht iiberbaubaren Grundsticksfldchen sind bauliche
Anlagen, Garagen, Stellpldtze und Mabengebiude unzuldssig.

Einfriedigungen und Anpflanzungen “iirfen eine Hohe von 0,70 m Uber Fahrbahhoberkante nicht
Gberschreiten.
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Einfriedigungen

Die Einfriedigungen der Grundstiicksgrenzen sind nur mit lebenden oder geschnittenen Hecken aus
Laubgehdizen zulassig. Bei zusitzlichen Einz&unungen muf der Zaun in der Hecke liegen bzw.
beidseitig heckenartig abgepflanzt werden.

Kinstlich geschaffene Einfriedigungen entlang offentlicher Strafen und Wege diirfen eine Gesamt-
héhe von 1,50 m nicht Giberschreiten.

Kunstliche aufgeschuttete Erdwalle entlang dffentlicher Verkehrsfliachen diirfen eine Gesamthdhe des

Erdwalls von 1,00 m tber Strafenoberkante des dazugehoérenden StraRenabschnittes nicht tiber-
schreiten.

Zufahrten
Auf privaten Grundstiicksflachen sind Zufahrten und Stellplitze in wasser- und luftdurchlassigem
Aufbau herzustellen.

Befestigungen wie Betcaunterbau, FugenverguR, Asphaltierung oder Betonierung, sind unzuldssig.

Yon der Bebauung freizuhaltende Grundstiicke (§ 9 Abs. 1 Nr. 10 BauGB)

Innerhalb der als Sichtdreiecke festesetzten nicht iiberbaubaren Grundstiicksfachen sind bauliche
Anlagen, Garagen, Stellpldtze und Mabengebdude unzuldssig.

Einfriedigungen und Anpflanzungen -iirfen eine Héhe von 0,70 m tiber Fahrbahnoberkante nicht
Uberschreiten,

Brandschutz (§ 9 Abs, 1 Nr. 24 BauGB)

Angrenzend an die Waldflachen sind in B0,00 m Tiefe auf den Grundstlicken folgende Vorkehrungen
und SicherungsmaRnahmen vorzusehen:

- Offene Feuerstatten sind unzulassig.

- Forstmé&Rige Bepflanzung und Nadelholzhecken sind unzuldssig.

Angrenzend an die Waldfldchen sind in 50,00 m Tiefe auf den Grundstiicken folgende Vorkehrungen
und Sicherungsmafinahmen vorzusehen:

- Gebdude sind nur mit massiven, feuerbestindigen Auflenwinden zuldssig. Teilflichenverkleidungen
mit Holz oder dhnlichen Baustoffen sind zulassig.

- Geb&ude sind nur mit nicht brennbarer Hartbedachung zuldssig.

- Schornsteine sind mit feuerbesténdigen Abdeckplatten zu versehen.




Amt Hohe Elbgeest
Bing. =4, Juli 201

Bauamt

An die

Gemeinde Dassendorf
Amt Hohe Elbgeest
Christa-Héppner-Platz 1

21521 Dassendorf Dassendorf, 30.06.2016

Betr.: Befreiung vom Bebauungsplan

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit beantragen wir die Befreiung vom Bebauungsplan fiir die Féllung zweier
Béume, die eine Bindung zur Erhaltung aufweisen.

Es handelt sich dabei um zwei Buchen, die im mittleren Teil des Grundstiicks an der
linken Seite stehen (rot markiert).

Buche 1 hat einen Umfang von ca. 145cm, ist vollkommen abgestorben, unbelaubt
und umsturzgefihrdet (rechte Buche auf dem Photo).

Buche 2 hat einen Umfang von ca. 267 cm, ist teilweise noch belaubt, besitzt aber

grofie laublose Aste, die auf das Dach unseres Hauses zu stiirzen drohen (Linke Buche
auf dem Photo).

Der Sturm in der Nacht vom 23. auf den 24.Juni 2016 hat einige sehr groBe Aste der
beiden Baume abgerissen (siehe Photo vom Rasen), weshalb wir um weitere Schiiden
zu vermeiden, um schnellstmogliche Bearbeitung unseres Antrags bitten.

Im Voraus vielen Dank fiir Thre Bemiihungen.

Mit freundlichen Grii3en
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Auszug aus dem T
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LlegenSChaftS kataster Vermessung und G:(?in?cfr%n;tiour:
Schleswig-Holstein \Z%
Liegenschaftskarte 1:1000
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Erteilende Stelle: Katasteramt

Erstellt am 01.07.2016 -
Brolingstr. 53 b-d
Flurstiick: ~ 31/40 Gemeinde: Dassendorf 23554 Libeck
Flur: 1 Kreis: Herzogtum Lauenburg Telefon: 0451-30090-0
Gemarkung: Dassendorf E-Mail: Poststelle-Luebeck@LVermGeo.landsh.de
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Fur den MaRstab dieses Auszugs aus dem Liegenschaftskataster ist der ausgedruckte MaRstabsbalken maRgebend.
Dieser Auszug ist maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben. Vervielféltigung, Umarbeitung, Veréffentlichung und Weitergabe an
Dritte nur mit Zustimmung des Landesamtes fir Vermessung und Geoinformation Schleswig-Holstein oder zum eigenen Gebrauch
(§9 Vermessungs- und Katastergesetz i.d.F. vom 12.05.2004, gedndert durch Gesetz vom 15.12.2010).
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	Vorlage
	Anlage  1 Auszug B-Plan 1.4 - 1. Änderung sowie Antragsunterlagen Grenzwall 12, Dassendorf

